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Übersicht Bieteranfragen

Bieter-Frage Antwort
Gerade in der jetzigen Situation und um auch eine
Vergleichbarkeit aller Bieter gewährleisten zu können ist
es elementar wichtig den richtigen Tarif anzusetzen.
Die aktuellen Tarifverhandlungen sind noch nicht als
allgemeinverbindlich unterschrieben deshalb unsere
Frage, ob wir mit den aktuellen Angaben anbieten sollen
und ggfs. bei Notwendigkeit umgehend anpassen dürfen.

Nach außer Krafttreten der Neunten Verordnung über
zwingende Arbeitsbedingungen in der
Gebäudereinigung (9. GebäudeArbbV) ist mit den in
der 9. GebäudeArbbV festgelegten Mindestlöhnen zu
kalkulieren.
Wurde die 10. GebäudeArbbV bekanntgegeben, ist
diese zwingend zu berücksichtigen.
Weiterhin sind die Regelungen in den weiteren
Vertragsbedingungen zu beachten.
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